
 
 

 

B E Z I R K S R E G I E R U N G 
 

A R N S B E R G 
 
 

Genehmigungsbescheid 
 

Az.: 900-0079017-0002/IBG-0002-G65/17 
 

vom 11.10.2017 
 
 
 
 
Auf Antrag der 

 
RWE Generation SE 
 
Huyssenallee 2 
 
45128 Essen 
 

 
 
vom 24.07.2017, eingegangen am 07.08.2017, zuletzt ergänzt am 31.08.2017, wird 
 
die Genehmigung gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)  
 
für die wesentliche Änderung des Kraftwerkes Westfalen, Blöcke D und E, 
 
am Standort in 59071 Hamm, Siegenbeckstraße 10, Gemarkung Schmehausen, Flur 
2,3 und 4, Flurstücke 109/59, 238, 239, 259, 303, 360, 404, 407, 408, 414, 437, 445, 
446, 448, 449, 
 
erteilt.  

http://intra.bezreg-arnsberg.nrw.de/grafikpool/wappen/wappen_bla
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I. G e n e h m i g u n g s u m f a n g 
 

Die Änderung wird im nachstehend aufgeführten Umfang genehmigt: 

 

Dauerhafte Rückführung von Feuerraumasche mit dem Kohlestrom in die Feue-

rung des Steinkohle-Doppelblockes D und E des Kraftwerkes Westfalen 

 

Angaben zur Kapazität: 

Eine Erhöhung der bisher genehmigten Feuerungswärmeleistung von 4.050 MWth ist 

mit dieser Genehmigung nicht verbunden. 

 

Angaben zur Betriebszeit: 

Eine Änderung der bisher genehmigten Betriebszeiten ist mit dieser Genehmigung 

nicht verbunden. 

 

II. A n t r a g s u n t e r l a g e n 
 

Diesem Genehmigungsbescheid liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen - 

mit Etikettaufklebern gekennzeichnet und Dienstsiegel versehen - zugrunde: 

 

  1. Anschreiben vom 24.07.2017 3 Blatt 

  2. Inhaltsverzeichnis 1 Blatt 

  3. Antrag, Formular 1  3 Blatt 

  4. Auszug aus der topografischen Karte (1: 25.000) 1 Blatt 

  5. Auszug aus der Deutschen Grundkarte (1: 5.000) 1 Blatt 

  6. Angaben zur Anlage, zum Anlagenbetrieb, Wasserwirtschaft und 
den Schutzmaßnahmen 

9 Blatt 

  7. Anzeigebestätigung vom 11.04.2016 (53-Ar-A15.1-0058/16-Hö) 15 Blatt 

  8. Anzeigebestätigung vom 21.03.2017 (53-Ar-A.15.1-0048/17-Ka) 45 Blatt 

  9. Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß UVPG 6 Blatt 

  10. Schwermetallkonzentrationen in der Einsatzkohle ohne Feuerrau-
maschebeimischung und mit ca. 1 % Feuerraumaschebeimischung 

1 Blatt 
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III. F o r t d a u e r   b i s h e r i g e r   G e n e h m i g u n g e n 
 

bisherige Genehmigungen 

Die bisher erteilten Genehmigungen (siehe Formular 1, Blatt 3) behalten ihre Gültig-

keit, soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen ergeben und sie nicht 

durch Fristablauf oder Verzicht erloschen sind. Insbesondere wird auf folgende Ge-

nehmigungen verwiesen: 

 

Genehmigungen der Bezirksregierung Arnsberg 

vom 29.02.2008 (Az.: 53-Ar(56)-8851.1.1-G 5/07) und 

vom 15.01.2010 (Az.: 53-Ar-0121/09/0101.1-G 12/09) und 

vom 20.02.2012 (Az.: 53-Ar-0001/11/0101.1)  und 

vom 18.12.2015 (Az.: 53-Ar-0098/15/1.1-Hö) 

 

Entscheidungen gemäß § 15 Abs. 2 BImSchG 

Die Entscheidungen der Bezirksregierung Arnsberg als Bestätigung einer Anzeige 

gemäß § 15 Abs. 1 BImSchG behalten ihre Gültigkeit soweit sich aus dieser Geneh-

migung keine Abweichungen ergeben. 
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IV. N e b e n b e s t i m m u n g e n 

Die Genehmigung wird unter nachstehend aufgeführten Nebenbestimmungen erteilt:  
 
1. Allgemeines 

 

1.1 Verbindlichkeit der Antragsunterlagen 

Die Anlage muss nach den geprüften, mit Etiketten und Dienstsiegel gekenn-

zeichneten Antragsunterlagen errichtet, eingerichtet und betrieben werden. So-

fern in den nachstehenden Nebenbestimmungen abweichende Anordnungen 

getroffen werden, sind diese durchzuführen. 

 

1.2 Bereithalten der Genehmigung 

Dieser Genehmigungsbescheid, die zugehörigen Antragsunterlagen oder ent-

sprechende Kopien sind an der Betriebsstätte oder in der zugehörigen Verwal-

tung auf dem Werksgelände jederzeit bereit zu halten und den Beschäftigten 

der zuständigen Aufsichtsbehörden auf Verlangen vorzulegen.  

 

1.3. Frist für die Inbetriebnahme der Anlagenänderung 

Mit dem Betrieb der geplanten Änderung muss innerhalb eines Jahres nach 

Bestandskraft dieser Genehmigung begonnen worden sein, andernfalls erlischt 

die Genehmigung. 

 

1.4. Anzeige über die Inbetriebnahme der Anlage 

Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, ist der Zeitpunkt der Inbetrieb-

nahme der geänderten Anlage schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss der 

Bezirksregierung Arnsberg spätestens 2 Wochen nach der Inbetriebnahme 

vorliegen. 

 

1.5. Anzeige über einen Betreiberwechsel 

Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten gemäß § 5 BImSchG ist ein Wechsel 

des Anlagenbetreibers bzw. der vor Ort verantwortlichen Person der Bezirks-

regierung Arnsberg, Dezernat 53, unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 

1.6. Anzeige über die Stilllegung von Anlagen oder Anlagenteilen 

Der Bezirksregierung Arnsberg ist der Zeitpunkt der Stilllegung von Anlagen 

oder wesentlichen Anlagenteilen in doppelter Ausfertigung in Papierform und 

zusätzlich auf elektronischem Wege als pdf-Datei (poststelle@bra.nrw.de) 

schriftlich anzuzeigen. 

Bei einer vollständigen Anlagenstilllegung müssen die der Anzeige gemäß  

§ 15 Abs. 3 Satz 2 BImSchG beizufügenden Unterlagen insbesondere folgen-

de Angaben enthalten: 

mailto:poststelle@bra.nrw.de
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a) Die weitere Verwendung der Anlage und des Betriebsgrundstückes 

(Verkauf, Abbruch, andere Nutzung, bloße Stilllegung usw.), 

b) bei einem Abbruch der Anlage der Verbleib der dabei anfallenden Mate-

rialien, 

c) bei einer bloßen Stilllegung die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz 

vor den Folgen natürlicher Einwirkungen (Korrosion, Materialermüdung 

usw.) und vor dem Betreten des Anlagengeländes durch Unbefugte, 

d) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 

Einsatzstoffe und Erzeugnisse und deren weiterer Verbleib, 

e) mögliche Gefahren verursachende Bodenverunreinigungen und die vor-

gesehenen Maßnahmen zu deren Beseitigung, 

f) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 

Abfälle und deren Verwertung bzw. Beseitigung (Nachweis des Abneh-

mers) sowie  

g) bei einer Beseitigung der Abfälle die Begründung, warum eine Verwer-

tung technisch nicht möglich oder unzumutbar ist. 

h) Angaben zum Zustand des Bodens und des Grundwassers und im Fall 

von festgestellten und aus dem Betrieb der Anlage herrührenden erheb-

lichen Bodenverschmutzungen und/oder erheblichen Grundwasserver-

schmutzungen durch relevante Stoffe sowie Angaben zur Beseitigung 

dieser Verschmutzungen. 

 

2. Nebenbestimmungen zum Immissionsschutz 

 

2.1 Vermeidung diffuser staubförmiger Emissionen 

 Die Entstehung staubförmiger Emissionen beim Umgang mit Feuerrauma-

sche (z.B. bei Lagerung, Übergabe und Transport) ist durch ausreichende 

Befeuchtung zu vermeiden. Insbesondere ist bei der Entleerung des Feuer-

raumaschesilos für einen staubarmen Umgang zu sorgen. 

 

2.2 Aschegehalt der Einsatzkohlen 

 Der Aschegehalt der Einsatzkohlen darf auch nach Zugabe der Feuerrauma-

sche einen maximalen Anteil von 20 % nicht übersteigen.  

 

2.3. maximale Beimischung der Feuerraumasche zum Kohlestrom 

Die Zugabe von Feuerraumasche zum Kohlestrom hat dosiert zu erfolgen 

und darf insgesamt maximal 15.000 t/a betragen. 
 

2.4 Sofortmeldung über emissionsrelevante Ereignisse 

Über emissionsrelevante Störungen, Schadensfälle mit Außenwirkung (auch 

unterhalb der in der Umweltschadensanzeigeverordnung genannten Scha-

denssummen) sowie jede bedeutsame Störung des bestimmungsgemäßen 
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Betriebes der Anlage ist die Bezirksregierung Arnsberg unverzüglich durch 

eine Sofortmeldung zu informieren. 

Die Erreichbarkeit ist – auch außerhalb der regulären Dienstzeit – über die 

ständig besetzte Nachrichten- und Bereitschaftszentrale beim Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW in Essen (Tel-Nr.: 0201-714488) 

gewährleistet. 

 

V. A l l g e m e i n e   H i n w e i s e: 

 
1. Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb der in Nebenbestimmung 1.3 ge-

setzten Frist nicht mit dem Betrieb der geänderten Anlage begonnen oder die 

Anlage während eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren nicht  

mehr betrieben worden ist.  

Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis auf-

gehoben wird. 

Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag o. g. Fristen aus wichtigem 

Grunde verlängern, wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefährdet 

ist (§ 18 BImSchG).  

 

2. Jede Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage 

ist, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der Bezirksregierung 

Arnsberg mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen wer-

den soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BIm-

SchG genannten Schutzgüter auswirken kann (§ 15 Abs. 1 BImSchG ). 

 

3. Jede wesentliche Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs 

der Anlage bedarf einer erneuten Genehmigung, wenn durch die Änderung 

nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die 

Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können. Eine Ge-

nehmigung ist stets erforderlich, wenn die Änderung oder Erweiterung des 

Betriebes für sich genommen die Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen 

des Anhangs 1 zur 4. BImSchV erreichen bzw. diese erstmalig überschritten 

werden. 

 Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorge-

rufene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung 

der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sicherge-

stellt ist (§ 16 Abs. 1 BImSchG).  

 

4.  Die Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von 

umweltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen – Umwelt-

Schadens-anzeige-Verordnung – vom 21.02.1995 ist zu beachten. 
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VI. B e g r ü n d u n g 
 

Anlass des Vorhabens 

Die Antragstellerin betreibt in 59071 Hamm, Siegenbeckstraße 10 ein Steinkohle-

kraftwerk zur Erzeugung von Strom mit einer genehmigten Feuerungswärmeleistung 

von 4.050 MW. 

Hierbei handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 

Anlage, für deren Errichtung und Betrieb sowie wesentlichen Änderungen in der Ver-

gangenheit Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (BImSchG) bereits erforderlich waren und erteilt wurden.  

Mit dem eingereichten Antrag soll der Anlagenbetrieb dahingehend geändert werden, 

dass die intern entstehende Feuerraumasche erneut der Feuerung zugeführt werden 

soll, indem sie aus dem Kessel abgezogen, zwischengelagert und anschließend do-

siert dem Kohlestrom beigegegeben wird. 

Art des Genehmigungsverfahrens 

Die Anlage gehört zu den unter Nr. 1.1 (G/E) des Anhangs der Vierten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-

migungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten Anlagen zur Erzeugung von 

Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz 

von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, 

Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanla-

ge), einschließlich zugehöriger Dampfkessel mit einer Feuerungswärmeleistung von 

50 Megawatt oder mehr. 

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG. 

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg zur Durchführung des Genehmi-

gungsverfahrens ergibt sich im vorliegenden Fall aus § 2 in Verbindung mit Anhang I 

der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU). 

Ablauf des Genehmigungsverfahrens 

Das Verfahren für die Erteilung der Genehmigung ist nach der Neunten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Ge-

nehmigungsverfahren - 9. BImSchV) durchgeführt worden. 

Danach wurden Zeichnungen und Beschreibungen in dem für die Erteilung der Ge-

nehmigung erforderlichen Umfang mit dem Antrag vom 24.07.2017, eingegangen am 

07.08.2017, vorgelegt bzw. später nachgereicht (letztmalig ergänzt mit Schreiben 

vom 31.08.2017). 

Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte gemäß § 16 Abs. 2 

BImSchG abgesehen werden, da dies beantragt wurde und erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 1 BImSchG nicht zu besorgen sind. Mit der 

beantragten Änderung ist keine Erhöhung der Feuerungswärmeleistung verbunden.  
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Das Vorhaben hat nachweislich keine Änderung der Emissionssituation bezüglich 

Luft und Abwasser zur Folge. Zusätzliche Lärmemissionen sind mit dem Vorhaben 

nicht verbunden. 

Behördenbeteiligungen 

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erfolgte durch die Bezirksregierung 

Arnsberg, Dezernat 53 unter Beteiligung nachfolgend genannter sachverständiger 

Behörden und Stellen auf Grundlage der vorgelegten bzw. ergänzten Antragsunterla-

gen. Folgende Stellungnahmen liegen vor: 

 Bezirksregierung Arnsberg 

- Dezernat 54 - Abwasser vom 21.09.2017 

Darüber hinaus wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, die Be-

lange des Immissionsschutzes geprüft. 

Umweltverträglichkeitsprüfung / Vorprüfung nach UVPG 

Das Vorhaben fällt zudem unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 1.1.1 

Spalte 1 der Anlage 1 zum UVPG (Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeu-

gung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch 

den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heiz-

kraftwerk, Gasturbine, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), ein-

schließlich des jeweils zugehörigen Dampfkessels, mit einer Feuerungswärmeleis-

tung von mehr als 200 MW). 

Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsver-

fahrens nach BImSchG eine allgemeine Vorprüfung nach § 1 Abs. 3 der 9. BImSchV 

in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 UVPG vorzu-

nehmen. Dabei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter Berücksichti-

gung der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei der festgestellt werden soll, ob das 

Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die für die Ge-

nehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht be-

steht.  

Die Bewertung aufgrund einer überschlägigen Prüfung der vorgelegten Antragsunter-

lagen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

ten ergab, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 

Umwelt haben kann. Das Vorhaben bedurfte daher keiner Umweltverträglichkeitsprü-

fung nach den Vorgaben des UVPG.  

Die Feststellung, dass für das Vorhaben keine UVP durchzuführen ist, wurde gemäß 

§ 5 Absatz 2 UVPG am 30.09.2017 im Amtsblatt Nr. 39/2017 für den Regierungsbe-

zirk Arnsberg sowie ab dem 22.09.2017 auf der Internetseite der Bezirksregierung 

Arnsberg veröffentlicht.  
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Genehmigungsvoraussetzungen 

Vor der Entscheidung über den vorliegenden Antrag hatte die Genehmigungsbehörde 

zu überprüfen, inwieweit die sich aus § 6 BImSchG ergebenden Genehmigungs-

voraussetzungen erfüllt werden bzw. durch welche Nebenbestimmungen eine Ge-

währ für die Einhaltung dieser Voraussetzungen geboten wird. 

Nach den Vorgaben des § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sicher-

gestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG er-

lassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffent-

lich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem 

Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

Umweltschutzanforderungen 

Bei der Prüfung der Frage, welche Anforderungen  

- zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 

Belästigungen 

sowie 

- zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen 

nötig sind, sind insbesondere 

- die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 

(GMBl. S. 503) und 

- die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24.06.2002 

(GMBl. S. 511) und 

- die Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Großfeuerungs-, Gasturbinen- 

und Verbrennungsmotoranlagen - 13.BImSchV) vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 

1021, 1023, 3754), zuletzt geändert am 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474, 1488) 

zu berücksichtigen. 

Bei der hier vorliegenden Anlagenart handelt es sich außerdem um eine Tätigkeit im 

Sinne von Artikel 10 der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vom 

24.11.2010 (Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.12.2010 - ABl. L 334 S. 17) 

und ist im Anhang 1 der Richtlinie unter Ziffer 1.1 genannt – vgl. auch Kennung „E“ in 

Spalte „d“ des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Insofern sind bei der Beurteilung der An-

lage und der Festlegung der Emissionsbegrenzungen die Ausführungen des nach-

stehenden BVT-Merkblattes (Best verfügbare Techniken) und insbesondere die zu-

gehörigen von der EU im Rahmen von Durchführungsbeschlüssen der Kommission 

veröffentlichten Schlussfolgerungen zu beachten: 
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- „Merkblatt über beste verfügbare Techniken für Großfeuerungsanlagen“ vom 

Juli 2006; 

Schlussfolgerungen veröffentlicht am 17.08.2017 

Entscheidung 

Die zusammenfassende Prüfung gemäß § 6 BImSchG ergab, dass sichergestellt ist, 

dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen 

Rechtsverordnung für den Betreiber der Anlage ergebenden Pflichten erfüllt werden 

und öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes dem Vorha-

ben nicht entgegenstehen. 

Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach Vorstehendem 

gemäß § 6 BImSchG unter Festlegung der sich als nötig ergebenden Nebenbestim-

mungen zu erteilen. 

Dieser Genehmigungsbescheid kann gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG auf der Internet-

seite der Bezirksregierung Arnsberg unter – Bekanntmachungen - eingesehen wer-

den. 
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VII.  K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
 

Die Kosten für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens sind von der Antrag-
stellerin zu tragen.  

Nach dem Gebührengesetz für das Land NRW in Verbindung mit der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung - AVerwGebO NRW - werden die nachstehenden 
Verwaltungsgebühren berechnet. 

Gegenstand des Antrags ist eine Änderung der Regelungen des Betriebes. 

Errichtungskosten entstehen nach Angaben der Antragstellerin durch die Änderung 
nicht.  

Der Gebührenrahmen hierfür beträgt nach Tarifstelle Nr. 15a.1.1 d)  

150 € bis 5.000 €. Gemäß § 9 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (GebG NRW) ist bei Rahmensätzen im Einzelfall der mit der Amtshandlung 
verbundene Verwaltungsaufwand sowie die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder 
der sonstige Nutzen der Amtshandlung für den Gebührenschuldner zu berücksichti-
gen.  

Bei der Prüfung des Antrags bewegte sich der Verwaltungsaufwand im geringen bis 
mittleren Rahmen. Die mit der Genehmigung getroffene Regelung des Betriebs Ihrer 
Anlage dürfte ebenfalls durchschnittliche Bedeutung haben. Deshalb ist eine Gebühr 
aus dem mittleren Bereich des Gebührenrahmens gerechtfertigt. Insofern ist hierfür 
eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 2.090 € angemessen. 

Ermäßigungen 

Da der Betreiber der Anlage über ein nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Umwelt-
managementsystem verfügt, reduziert sich die Gebühr gemäß Tarifstelle 15a.1.1 Nr. 
7 um 30 % und damit auf 1.463 €. 

Die Verwaltungsgebühr wird somit auf 

1.463,00 € 

             ========= 

(in Worten: Eintausendvierhundertdreiundsechzig Euro) 

festgesetzt. 

 

 

Anmerkungen: 

Zahlen Sie bitte den Betrag zu dem im Zahlungshinweis angegebenen Termin unter 
Angabe des Kassenzeichens auf das im Zahlungshinweis angegebene Konto. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich weitere Gebühren ergeben für die Abnahme-
prüfung nach Änderung der genehmigungsbedürftigen Anlage als Maßnahme gemäß 
§ 52 Abs.1 BImSchG nach Tarifstelle 15a.2.16 a).  
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VIII. R e c h t s g r u n d l a g e n 

 
4. BImSchV: 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) 

 

9. BImSchV: 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über das Genehmigungsverfahren) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29. Mai 1992 (BGBl. I. S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes 

vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298)  

 

13. BImSchV: 

Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen - 13. BImSchV) vom 

2. Mai 2013 (BGBl. I S. 1021, 1023, 3754) zuletzt geändert durch Artikel 80 der Ver-

ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 

 

AVerwGebO NRW: 

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), zuletzt geändert durch die 34. 

Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 

19. September 2017 (GV. NRW. S. 759) 

 

BImSchG: 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 

Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. 

Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) 

 

GebG NRW: 

Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836) 

 

TA Luft: 

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) vom 27. Februar 1986 (GMBl. S. 95), be-

reinigt am 24. Juli 2002 (GMBl. S. 511) 
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TA Lärm: 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 

(GMBl. S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 

8. Juni 2017 B5) 

 

UVPG: 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-

satz 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 

 

ZustVU: 

Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 268 / 

SGV. NRW 282), geändert durch Verordnung vom 8. November 2016 (GV. NRW. S. 

977) 
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IX. R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 

 
 

I. 
 

Gegen den Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 11.10.2017 - 

Az.: 900-0079017-0002/IBG-0002-G65/17 – kann innerhalb eines Monats nach 

Zustellung dieses Bescheides Klage erhoben werden. Die Klage ist in schriftlicher 

oder elektronischer Form beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-

Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster (Postfach 6309, 48003 Münster) einzu-

reichen. 

 

II. 

 

Bei isolierter Anfechtung der Gebührenentscheidung ist die Klage innerhalb eines 

Monats nach Zustellung beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 

Arnsberg, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle zu erklären. 
 

 
 
Arnsberg, 11. Oktober 2017 
 
Im Auftrag 
 

 
(Karch) 
 


